
GEWERBE - Bargeld, Wertpapiere - ImG005.21

Bis zu der auf der Polizze unter dem Titel "Bargeld" ausgewiesenen Versicherungssumme sind
Bargeld und Geldeswerte des Versicherungsnehmers lt. u.a. Definition, in der auf der Polizze
näher deklarierten Verwahrungsform (freiliegend oder nachstehend definierte Behältnisse) auf
erstes Risiko mitversichert.

Mitversichert im Rahmen der angeführten Versicherungssummen auf erstes Risiko gilt fremdes
Bargeld, soweit es nicht anderweitig oder anderweitig nicht ausreichend versichert ist und das
Interesse aus gesetzlichen oder vertraglichen Bedingungen beim Versicherungsnehmer liegt.

Begriffsbestimmung

Bargeld: Bargeld und Geldeswerte, Sparbücher, Schmuck (inkl. hochpreisige Uhren),
Edelsteine und Edelmetalle, Anlagemünzen (Bullionmünzen), Briefmarken-,
Stempelmarken-, Münzen- und Uhrensammlungen, Devisen, Valuten, Wertpapiere aller Art,
Wechsel, Schecks, Lose,  Fahrscheine, Gutscheine und Vignetten.
Konformitätserklärung für Wertschränke unter 1.000 kg:
Der/die unter Beachtung der Einbau-/Verankerungsvorschriften des Herstellers
bestimmungskonforme oder gleichwertige Einbau/Verankerung des Wertschutzbehältnisses
wurde vom Fachpersonal der einbauenden/verankernden Firma festgestellt und bestätigt.

Verwahrungsformen

Bargeld freiliegend: Bargeld, welches innerhalb der gesicherten Versicherungsräumlich-
keiten außerhalb von Einzelbehältnissen in unverschlossenen Möbeln, offen stehenden
Registrierkassen, aber auch frei sichtbar aufbewahrt wird.
Bargeld versperrt in Möbeln: Bargeld, welches sich innerhalb der gesicherten
Versicherungsräumlichkeiten in versperrten Möbel befindet und durch Aufbrechen des
Möbels durch den Einbrecher entwendet wird.
Bargeld im Safe mit geringer Sicherheitsklasse: Bargeld in innerhalb der gesicherten
Versicherungsräumlichkeiten befindlichen Wertschutzbehältnissen mit
Konformitätserklärung, der VSÖ-Klasse IV oder VVO-Sicherheitsstufe EN0 nach EN1143-1.
Bargeld im Safe mit mittlerer Sicherheitsklasse: Bargeld in innerhalb der gesicherten
Versicherungsräumlichkeiten befindlichen Wertschutzbehältnissen mit
Konformitätserklärung, der VSÖ-Klasse III oder VVO-Sicherheitsstufe EN1 nach EN1143-1.
Bargeld im Safe mit mittlerer Sicherheitsklasse: Bargeld in innerhalb der gesicherten
Versicherungsräumlichkeiten befindlichen Wertschutzbehältnissen mit
Konformitätserklärung, der VVO-Sicherheitsstufe EN2 nach EN1143-1.

Mehrere Wertschutzbehältnisse

Besitzt der Versicherungsnehmer mehrere Wertschutzbehältnisse innerhalb einer der angeführten
Widerstandsklassen, so verdoppelt sich die jeweilige Entschädigungsgrenze für diese
Widerstandsklasse unabhängig von der tatsächlichen Anzahl dieser Behältnisse.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Betriebe mit erhöhtem Risiko:
- Atelier (Kunstatelier)
- Bank
- Erzeugung von Uhren
- Gold- und Silberschmied, Goldwarenerzeugung
- Handel mit Antiquitäten- und Kunst
- Handel mit Bildern und Gemälden (Galerie)
- Handel mit Pelzwaren
- Handel mit Sport- und Jagdwaffen
- Handel mit Telekommunikation und Unterhaltungselektronik (inkl. Handyshop)
- Juwelier  - Kürschner (Pelzwarenerzeugung)
- Museum
- Optiker 
- Optiker (ohne Kontaktlinsen)
- Reparatur von Uhren und Schmuck
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